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Gemeinda 0bsrndorF
Ldkr. Donau-Ries

SATZUNG

der Gemainde 0bErndorf zum Bebauungsplan Für das Baugebiet
rüstlich dar Flleder Straßen in Eggeletetten

Die GemeindE Oberndorf Erläßt auf Grund dEs § z Abe. 1, satz 1

und deE § to des BaugEsetzbuches BauGB in der Fassung der
Bekanntmachung vom 08. Dezember 1986 (ACeI. t S. ZZSS), das
Art.89 Abs.1 Nr.10 und das Art. 91 der Bayer. Bauordnung
Bay B0 in der geltenden Fassung und des Art. 23 der Gameinde. -
ordnung für dEn Freistaat Bayern in der geltenden Fassung dan
Bebauungsplan ntiEtLich der Frieder Straßen in Eggelst,etten als
Satzungr dem das Landratsamt Donau-RieE mit Schreiben vom

18-08.1993- Nr.' 40-309- zugestimmt hat.

§1
Inhalt daE BebauunoeplanaE

(t) Für den Geltungsbereich des BaugebieteE nöstlich der Flieder
Straßei in Eggelstetten gilt der von Dipl.Ing. Karl Kammer,
Alemannanstraße 12, 8854 Asbach-Bäumenheim, ausgaarbeitate
Bebauungaplan vom 10. August 1992, letztmals geändert am

06. 09.1993 uelcher Baatandteil diesar Satzung ist. Der Be-
bauungsplan bestaht aus der Bebauungsplanzeichnung I dan
daneban vermerkten FeEtsetzungan, sowie der Bagründung.

(2) Außer den aua dem Bebauungsplan ersichtlichen FestEefzungan
geltan die nachstahend aufgeführtan Bestimmungen.

§2
Art dEr baulichen Nutzuno

Der Planbereich Eird alE allgameines lllohngabiet (Uln ) lm Sinne
dee § A dar Baunutzungav€rordnung (BauNU0) feetgeeetzt, uobEi
dia AuEnahuen nach § A Aba. (3) nicht zugelaeaen uerden.
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§3
lllaß der baulichen Nutzung

Die im § 1? AbE. 1 der BauNU0 angegebenen Höchetuerte für Grund-
flächen und GeschoßflächenzahlEn dürfen nicht überachritten
uerden.

§4
GröBa der BauqrundsL-ücke

Die BaugrundEtücke für EinzelhäuEEr müesen sina GröBe von nlnde-
etEne 600 qm und von Doppelhäusern eine Größe von mindeatans
400 qm aufueiEen.

§s
Bauueise

(1) Im Planbereich gilt die offene Bauweise'.

(2) Die Garagen sind mit etwaigen sonstigen Nebengebäuden,

soweit dies der Bebauungsplan vorsieht, an der Grund-

stücksgrenze zu errichten. )

Die max. Wandhöhe für Garagen beträgt 3,00 m, gemessen von Oberkante-Erschlies-

sungsstraße bis schnittpunkt Außenseite Außenwand mit oberkante-Dachhaut'

we

----e+e-ig€+i

(3) Ausnahmsweise können sie an anderer Ste1le errichtet v',er-

den, wenn dadurch Verkehrsbelange und die beabsichtigte
Gestaltung des Straßen- und Ortsbildes nicht beeinträchtigt
werden. In jedem Fa11 ist jedoch ein Mindestabstand von

5,50 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einzuhalten.

(D oie Artikel 6 und 7 BayBO (i.d.F. vom 04.08.97 GVBI. S. 443) sind zu beachten'

§6
Stelluno der Gebäude

@e-ein dJn--derr-"1{ö ha n.lage-deo-ge p}ant e n-$t-ra0'E n-

,GF*üFEA&€ft-r-
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(̂/) Die 0berkante des Erdgeschoßfußbodans darf bei lUohngebäuden
nicht mehr als 0r50 m über Fahrbahnoberkante (Achse) fie-
geno Das natürliche Gelände darf nicht durch Auffütlung
oder Abtragung uesentlich verändert urerden. Auffü1lungen
sind großfllächig anzugleichen.

7.
(/) Die Gebäude sind mit der eingetragenan Firstrichtung zu er-

s te11en.

§7
Gestaltunq der Gebäude

(t) Für die lUohngebäude sind nur Satteldächer mit Dachziegel-
eindeckung zu1ässig. Die Dacheindeckung hat in rotem
Farbton zu erfolgen.

Bei Gebäudan mit Dachgeschoßausbau (t + D) muB die Dach-
neigung zurischen 40o und 48o liegen. Es sind Dachaufbauten
(Gauben) bis zu ein Drittel der Gebäude1änge (5umme der Auf-
bautan ) zuIässig.

( 2 ) Kniestöcke sind_nur für Wohngebäude zulässig. Sie dürfen das Maß von 0,50 m,
gemessen von OK-Rohdecke bis Schnittpunkt Außenseite Außenwand mit UK-Sparren,
nicht übersteigen.

(S) UntTgeordnete Nebengebäude und Garagen müssen mit Sattel-
dächern bei entsprechender Eindeckung ausgefÜhrt
uerden. Dacheindeckung enteprechEnd Abe. (t ).

(4) Alle- Wohngebäude sind mit einem AußenpuE oder mit einer Holzverkleidung in hellenFarben zu versehen. Brockbauweise wird nicht zugerassen.

(5) Beim Fassadenanstrich sind grell wirkende und stark kontrastiernde, den
Gesamteindruck störende Farben nicht erlaubt. Landschaftlich fremde
Balkongeländer sind nicht zugelassen.



4

(0) Dachübarstände sind an der Traufle bis 0r5 m und am 0rtgang
bis 0r30 m zulässi.g.

(z) 
Dacheinschnitte sind nicht zulässig'

(8) Die Hauptgebäude müssen in Firstrichtung längsrachteckig
sein: fllindestverhäItnis Breite: Länge = 1 z1 ,2

§e
Gastaltunc der Straßen und ll,eoe

(t) Die inneren Erschließungsstraßen ulerden als verkehrsbe-
ruhigte Straßen angelegt. Fahrbahnen und Fußurege uerden
ohne BordkanLen gestaltet.

(Z) Die sehraffierten F1ächen dürfen nicht eingefriedet wer-
den. Hier ist eine Einfriedung erst zurischen den Gebäuden

zugelassen. Sie sind als GrÜnf1ächen zu gestalten.

(S) Ste11pIätze und Grundstückszufahrten 6ind bis zur Fahr-
bahnkante zu pflasteln.

(A) Freie F1ächen vor den Gebäuden ohne Einfriedungen entlang
der Straßen sind gärtnerisch zu gestalten.

(S) fflüIltonnen und tI|üllboxen, souleit sie entlang der Straßen
vorgesehen tuerden, sind in massive Einfriedungsteile ein-
zubeziehen.

§g
Einfriedunqen

(t) Die Höhe der Einfriedungen darf 1r00 m nicht überschreiten.
Zaunsockel ulerden nicht zugelassanl ausQenommen entlang des

Kapellenueges U. die uestliche Seite der F,liederstraße.
(Z) Längs der öffentlichen Straßen und Gehruege sind die Ein-

friedunqBn aus senkrechten Latten herzustellen.

(S) In Bereichen der F1ächen ohne Einfriedung sind zulischen den

Gebäuden lllaschendrahtzäune bis 1 ,00 m Höhe zugelassen. Die

Einfriedungen entlang der öffentlichen Grünfllächen sind
ebenfalls mit ltlaschendrahtzäunen herzusteLlen.
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Die fllaschendrahtzäune sind in die Bepflanzung zu integrieren
und dürfen nicht aIs GrundstücksabschluB erscheinBn.

(+) Die F1äche für Ste11p1ätze darfl von der öffantlichen Ver-
kehrsFläche auf eine Tiefe von 5r50 m nicht eingafriedet
urerdBn.

(S) Eingangstüren und Einfahrtstore sind in solider HoIz- odar
Eisenkonstruktion in gleicher Höhe uie die Einfriedung her-
zusteltren und können durch Pfeiler betont uerden (Aer § g

Abs. (5) ist zu beachten).

§ ro
Bapflanzuno

( t ) Die Einfriedungen entlang der öffentlichen GrÜnflächen
müssen hinterpllanzt ulerden.

(Z) Die öffantlichen Grünf1ächen, einschl. Spielplatz sind
mit standortgerechten Bäumen und Sträuchern im Einvernehmen
mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt Donau-
Ries zu bepflanzen und zu gestalten.

(3) Die an den Verkehrsftächen liegenden Grüninseln sind eben-
faIls zu bepflanzen und gärtnerisch zu gestalten.

(4) Die privaten Grundstücksflächen sind außerhalb der Bau-
grenzen entsprechend Abs. (Z) zu bepfllanzen.

§ tr
Sichtdreiecke

Die in der Bebauungsplanzeichnung eingetragenen Sichtdreiecke
sind von baulichen und nichtbaulichen Anlagen jeder Art, ulie

Anpflanzungen, Ablagerungen uSur. Über 0r90 m der anliegenden
Fahrbahnoberkanta (ncnse) ständig freizuhalten.
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§12
I mmi s sion s schutz

(t) Entlang der Kreisstraße D0N 38 eind die Ruheräume der
einzelnen lllohnhäuser und deren Belichtung (Feneter) ab-
gauandt zur Kraisstraße D0N 38 zu errichten. Iat dies aus
planerischen Gründen nicht möglich sind Schallschutz-
faneter einzubauen.

(2) Durch die Nutzung der landsirtschaftlichen FIächan ist
mit zeitseiligen Lärm- und GerucheimmiEsionan zu rechnen.

§ rs
Denkmal schutz

Bei allen Bodeneingriffen im Planungsgebiat muß damit gerechnet
ulerden r daß man auf Bodendenkmäler Etößt. Der betroffena
Pereonenkreis (gigentümer oder Besitzer der GrundEtücke sou,ie
UnternehmEr und Leiter der Arbeiten) ist schriftlich auf dia
gBastzlichen Uörschriften zum Auffinden von Bodendenkmälern
nach Art. I des DenkmalsehutzgessLzea hinzuureieen:
A11e BeobachtungBn und Funde (unter andarem auffä11ige Boden-
verfärbungen, Holzreste, Bauern, flletallgegenständel Steinge-
räte, Scherban und Knochen) müseen unverzü91ichr d.h. ohne

schuldhaftaa Zögern1 der Unteren Denkmalschutzbehörde oder des

Bayariechen Landasamt für Denkmalpflege (fef. 0821-35189;

Fax OA21-35180) mitgetEllt uerden.
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum

Ablauf einer lüochs nach dEr Anzeige unverändert zu balassent
uenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gagenatände frei-
gibt oder die Fortsetzung der Arbeiten geatattet.
Eigentümar, dinglich Uerfügungsberachtigte und unmittelbare Be-

eitzer eineE GrundstückEer äuf dem Bodendenkmäler gefunden

uerden, können verpf lichtEt rrerden, dia notuehdigen ttla8nahmen

zur aachgemäßen Bergung des Fundgegenetandes eouiB zur Klärung
der Fundumstände und zur Sicherung ueitarer auf dem Grund-

etück vorhandengs Bodandankmäler zu dulden.
AufgefundEne Gegenatände slnd dam Bayerischan LandeEamt fÜr Denk-

malpflage odEr einer Denkmalechutzbehörde unuerzÜglich zur Aufbe-
uahrung zLt übergeban, Eann die Gefahr ihres Abhandenkommena beeteht.
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§ 14

Inkrafttreten
gem. § tZ BauGB mit dem

22, SeP, 33 in Kraft'
Tage der Bekannt-

ffi

0berndorf, den
(Gemeinde 0berndorf)

2 0. SeP. 93

4,U ./ ./
ft ) o/ut

DöschI
( 1 . Bürgerme j.ster )

Geändert am 28.11.2000 mit
äemeinoeratsbeschluß Nr' 1 1 60

vom 27.11.2000 .

Gemeinde Obe
''xk,"

Das Larrdratsan']t Clanau'Hies, clern mit Verordnung r'iber

die Zu-stänCigk,:iterr nich rlci:t Üe ugsset:buch (Zustän'

dig!.e ii:v:r"*'rrijilu:'if: zuiir Bcuge:ct:5uch) vciTl 7' JUli 1987

1Ci; ir. 3. 2il g) c i e ;i u i: a l-;lr n ii tl r i{ Ö h c ren !'e rrva I tu n g s be -

: ::::;I:l'ffi #,[ il, ii,",*#;'* i JJ 
yfr i ]: 3 g

r.r.-...4.Q.:..ßO3 .. ciieZustimmungerteill

Doneuwörih , . .1.8.t .8. t'9.3......
LanC rätsamt Donau-Rics

1. Bürgermeister

, Landrat
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Anderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Oberndorf a. Lech
über den Bebauungsplan für das Baugebiet

,,Ostl ich der Fliederstraße"

Durch Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Oberndorf a. Lech vom
24.09.2013 wurden 15 Bebauungspläne durch jeweilige Beschlüsse durch Ande-
rungssatzungen im Punkt,, Einfriedungen" angepasst.

Der Beschluss zu den Anderungsatzungen lag in der Zeit vom 02.10.2013 bis
06.1 1 .2013 öffentlich zur Bekanntmachung aus. Einwendungen wurden nicht erho-
ben.

§ 9 Einfriedungen erhält folgende Fassung:

(1) Die Höhe der Einfriedungen darf 1,00 m nicht überschreiten. Zaunsockel
werden nicht zugelassen ausgenommen entlang des Kapellenweges und die
westliche Seite der Fliederstraße.
(2) Längs der öffentlichen Straßen und Gehwege sind die Einfriedungen aus
senkrechten Latten oder Stäben herzustellen.
(3) ln Bereichen der Flächen ohne Einfriedung sind zwischen den Gebäuden
Maschendrahtzäune bis 1,00 m Höhe zugelassen. Die Einfriedungen entlang
der öffentlichen Grünflächen sind ebenfalls mit Maschendrahtzäunen herzu-
stellen. Die Maschendrahtzäune sind in die Bepflanzung zu integrieren und
dürfen nicht als Grundstücksabschluss erscheinen.
(a) Die Fläche für Stellplätze darf von der öffentlichen Verkehrsfläche auf eine
Tiefe von 5,50 m nicht eingefriedet werden.
(5) Eingangstüren und Einfahrtstore sind in solider Holz- oder Eisenkonstrukti-
on in gleicher Höhe wie die Einfriedung herzustellen und können durch Pfeiler
betont werden (der § 8 Abs. (5) ist zu beachten).

Die Satzung tritt somit am 02.10.2013 in Kraft.

Lech, 13.11.2013

(1. Bürgermeister)




